
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/3/10 87/08/0243
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §69;

VwGG §33 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Ist das Recht zur Rückforderung von Sozialversicherungsbeiträgen, die aufgrund eines rechtskräftigen, positiven

Bescheides über die Versicherungsp6icht gezahlt worden sind, verjährt, und ist der Beitragsp6ichtige nach Einbringung

der Beschwerde beim VwGH verstorben, so ist mangels rechtlichen Interesses die Beschwerde als gegenstandslos zu

erklären (§ 33 Abs 1 VwGG sinngemäß) und das Verfahren einzustellen.
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Rechtsgrundsätze Verjährung im öffentlichen Recht VwRallg6/6
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